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6. Magazinwesen. Im Laufe <ies Berichtsjahres
wurde die Frage der Erstellung eines Silo-Magazins von
der durch das Militärdepartement miedergesetzten
Kommission in der Weise gelöst, dass sie das Gutachten
abgab, es sei zur Zeit von der Erstellung eines grossen
Silo-Etablissements Umgang zu nehmen. Die Kommission,

welche zur Prüfung der Frage chemische Experten
zn beraten für notwendig erachtete, müsste sich

überzeugen, dass eine Silo-Anlage bedeutende Geldopfer
erheische nnd zudem für längere Lagerung des Getreides
dennoch nicht genügende Garantie biete. Nachdem die

Lagerzeit auf ein oder höchstens zwei Jahre normiert
worden, kam die Kommission zu der Ansicht, in Luzern
einen grössern Schüttebodenspeicher mit maschineller

Einrichtung zu empfehlen nnd gleichzeitig die Anlage
von grössern Magazinschuppen znr Lagerung von
Getreide in Säcken in Bern (Galgenfeld) und in Zug in
Anregung zu bringen. Die Militärverwaltung hat sich
bereits im Berichtsjahre ein grösseres Schuppenmagazin
in Brunnen mietweise für eine Reihe von Jahren
gesichert. Dasselbe bietet Raum für 400 bis 500 Waggons
Getreide in Säcken, und die Magazine in Bern und Zug
sind zur Aufnahme des gleichen Quantums vorgesehen.

Die Magazinanlage in Luzern soll dagegen in grösseren
Massstabe angelegt werden und Raum zur Unterbringung
von zirka 700 bis 800 Waggons bieten. Das Magazin
in Bern sollte nach Ansicht unseres Militärdepartements
wenn immer möglich noch im Jahre 1893, dasjenige in
Luzern im Jahre 1894 und das in Zng im Jahre 1895

erstellt werden. Die nötigen Vorlagen werden den

eidgenössischen Räten mit thunlichster Beförderung
unterbreitet werden. Das Verpflegungsmagazin in Göschenen

zur Sicherung der Bedürfnisse der Gotthardtruppen ist
bereits im Bau begriffen.

Die im letztjährigen Geschäftsbericht angeregte Frage
der Errichtung eines Verpflegungsbureaus wurde noch

nicht in Vollzug gesetzt. Die Errichtung eines solchen

Bureaus ist indessen eine dringende Notwendigkeit, nur
scheint es uns entgegen früherer Ansicht doch angemessener,

die Leitung dieses Dienstzweiges direkt dem

Oberkriegskommissär zu unterstellen und nicht die Errichtung

einer neuen höhern Beamtung hierfür anzustreben,
zumal es vor allem dringlich erscheint, dem Oberkriegskommissär

die Leitung des Verpflegungsdienstes und das

Verfügungsrecht über die nötigen Hülfsmittel direkt zu
überlassen. Anlässlich der unvermeidlichen Reorganisation

des Militärdepartements werden wir dieses Bureau
dem Oberkriegskommissariat zuteilen.

Die kriegsgemässe Verproviantierung des Fort Airolo
hat sich gut bewährt und wird im laufenden Jahre auch

auf die Befestigungsanlagen bei Andermatt ausgedehnt
werden. Die Forts werden in Folge der daherigen
Massnahmen für die Zeitdauer von 2 bis 3 Monaten
verproviantiert.

Die Frage der Abgabe der Notration an die Truppen
harrt ihrer demnächsten Lösung. Mit der Einmagazinie-

rnng der daherigen Vorräte sind erhebliche Schwierigkeiten

verbunden, namentlich weil die kantonalen

Organe zur Mitwirkung herbeigezogen werden müssen und
mancherorts die nötigen Räumlichkeiten fehlen.

Betreffend Abgabe von verbesserten Suppenkonserven
an die Mannschaft sind die Versuche noch nicht
abgeschlossen. Nebst der Schwierigkeit, eine haltbare und
schmackhafte Suppenkonserve zu erstellen, bildet der

Kostenpunkt noch ein wesentliches Hindernis zur
allgemeinen Einführung dieses Verpflegnngsmittels.

Die im Laufe des Berichtsjahres angeschafften zwei

Heupressen wurden, die eine in Chénens (Kanton
Freiburg), die andere in Langenthai, aufgestellt nnd sind

berufen, angesichts ihrer Anlage in fouragereicher Ge¬

gend der Verwaltung gute Dienste zu leisten. Die Ge-

bäulichkeiten zur Einstellung der Maschinen wurden von
den betreffenden Gemeinden ohne Entgelt zur Verfügung
gestellt, wogegen ihnen das Recht eingeräumt wird,
dieselben unter gewissen bindenden Bedingungen zu
benützen. Zur Ausfuhr von gepresstem Heu ins Ausland
ist die Verwendung der Heupressen untersagt. Die
Militärverwaltung verfügt zur Zeit über drei Heupressen,
eine weitere Vermehrung dieser auch der Landwirtschaft
zu gut kommenden Maschinen dürfte als angezeigt
erscheinen.

Im allgemeinen muss die Anhandnahme des Baues

von eigenen, der Militärverwaltung zur Verfügung
stehenden Magazinräumlichkeiten als ein dringendes
Bedürfnis bezeichnet werden. Wir verweisen diesfalls auf
den Ausweis über die angelegten erheblichen Vorräte
an Weizen, Hafer, Fleischkonserven und Zwieback.

Grosse, im Interesse unseres Wehrwesens aufgestapelte
Vorräte bedingen notwendigerweise auch den Bau von
Magazinen an militärisch richtig gelegenen Punkten der
Centralschweiz.

ZUrich. (Der Fonds der Winkelriedstiftung) betrug laut
Rechnung für das Jahr 1889 208,860 Fr. 07, nach

derjenigen für 1892 aber 254,560 Fr. 40. Derselbe
vermehrte sich somit in den drei Jahren um 45,700 Fr. 33.
Im Jahre 1890 wurde drei Unterstützungsgesuchen
entsprochen, eines dagegen abgelehnt. Im ganzen wurden
1300 Fr. in verschiedenen Unterstützungen verabreicht;
1891 dagegen wurden nur 1200 Fr. und im letzten Jahr
zwei neue Unterstützungen bewilligt. Im Jahr 1892
wurden keine neuen Unterstützungen nachgesucht und
950 Fr. auf Rechnung dieses Titels ausbezahlt. Es mag
hier noch bemerkt werden, dass eine der 1891

zugesprochenen Unterstützungen einem jungen Manne, der
erst einer Klasse des freiwilligen, sogenannten „militärischen

Vornnterrichts" angehörte und auch in diesem

verunglückte, zukam. Der Bundesrat hatte demselben

ebenfalls eine Gabe zuerkannt. Damit der Fonds wachse
und in einem Ernstfall auch etwas zu leisten vermöge,
ist es sehr nötig, dass sich das Interesse der Bürger
demselben immer mehr zuwende.
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